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§ 183
Berichtigung von Entscheidungen

(1) Auf Antrag des Staatsanwalts, des Angeklagten 
und, soweit er ein rechtliches Interesse daran hat, des 
Geschädigten sowie von Amts wegen kann der Vor
sitzende des Gerichts durch besonderen Beschluß jeder
zeit Schreibfehler und ähnliche offensichtliche Unrich
tigkeiten in der Entscheidung berichtigen.

(2) Eine Abschrift des Beschlusses über die Berichti
gung ist den gleichen Personen zuzustellen, die eine 
Abschrift der Entscheidung erhalten haben.

(3) Gegen diesen Beschluß ist die Beschwerde zu
lässig.

§184
Bekanntmachung der Entscheidungen

(1) Anwesenden werden die sie betreffenden Be
schlüsse durch Verkündung bekanntgemacht. Abwe
senden werden die sie betreffenden Beschlüsse zuge
stellt.

(2) Wird durch die Bekanntmachung der Entscheidung 
keine Frist in Lauf gesetzt, so genügt formlose Mittei
lung.

(3) Urteile sind zu verkünden und zuzustellen.

(4) Auf das Verfahren bei Zustellungen finden die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende 
Anwendung.

(5) Das Gericht kann anordnen, daß das Urteil dem 
Angeklagten oder der Beschluß dem Beschuldigten oder 
dem Angeklagten nicht zuzustellen, sondern zur Kennt
nis zu bringen ist, wenn die Voraussetzungen für den 
Ausschluß der Öffentlichkeit gemäß §211 Absatz 3 vor
liegen.

§185
öffentliche Zustellung

(1) Kann eine Zustellung an einen Beschuldigten oder 
einen Angeklagten nicht in der vorgeschriebenen Weise 
im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik be
wirkt werden und erscheint die Befolgung der für die 
Zustellung außerhalb der Deutschen Demokratischen 
Republik bestehenden Vorschriften unausführbar oder 
voraussichtlich erfolglos, ist die Zustellung erfolgt, wenn 
der Inhalt des zuzustellenden Schriftstückes durch eine 
Tageszeitung bekanntgemacht worden ist und seit dem 
Erscheinen dieser Zeitung zwei Wochen verflossen 
sind, oder wenn das zuzustellende Schriftstück zwei 
Wochen an der Gerichtstafel des Gerichts erster Instanz 
angeheftet gewesen ist.

(2) Von der Veröffentlichung in einer Zeitung ist ab
zusehen, wenn es sich um eine Ladung zur Hauptver
handlung handelt und die Voraussetzungen für den 
Ausschluß der Öffentlichkeit gegeben sind.

§186
Zustellungen an den Staatsanwalt und den Verteidiger

Zustellungen an den Staatsanwalt oder an den Ver
teidiger erfolgen durch Übersendung einer Ausfertigung 
des zuzustellenden Schriftstückes gegen Empfangsbe
scheinigung.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Eröffnung des Hauptverfahrens erster Instanz und 
Vorbereitung der Hauptverhandiung

§187
Umfang der Prüfungspflicht des Gerichts nach Eingang 

der Anklageschrift
(1) Mit Einreichung der Anklageschrift wird das Ver

fahren bei Gericht anhängig; die Anklage bestimmt in 
tatsächlicher Hinsicht den Gegenstand des gerichtlichen 
Verfahrens.

(2) Das Gericht hat auf der Grundlage des vorliegen
den Ermittlungsergebnisses zu prüfen,

1. ob es für die Sache zuständig ist;
2. ob hinsichtlich der in der Anklageschrift erhobe

nen Beschuldigung hinreichender Tatverdacht be
steht;

3. ob Gründe vorliegen, die die Einstellung, die vor
läufige Einstellung oder die Übergabe der Sache an 
ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege recht- 
fertigen.

(3) Hinreichender Tatverdacht liegt vor, wenn die 
Ermittlungen im Sinne der §§ 101, 102 Absatz 3 und § 69 
vollständig geführt sind und das vorliegende Ergebnis 
den Schluß rechtfertigt, daß der Beschuldigte einen 
Straftatbestand verletzt hat.

§188
Entscheidungen des Gerichts

(1) Das Gericht kann folgende Entscheidungen treffen:
1. vorläufige oder endgültige Einstellung des Ver

fahrens ;
2. Rückgabe der Sache an den Staatsanwalt;
3. Übergabe der Sache an ein gesellschaftliches Organ 

der Rechtspflege;
4. Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens;
5. Eröffnung des Hauptverfahrens.

(2) Das Gericht hat im Ergebnis seiner Prüfung zu
gleich über das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Anordnung, Fortdauer oder Aufhebung der Unter
suchungshaft, der besonderen Aufsicht Erziehungs
berechtigter und der Sicherheitsleistung zu entscheiden. 
Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen.

(3) Alle Entscheidungen im Eröffnungsverfahren wer
den unter Mitwirkung der Schöffen getroffen.

§189
Vorläufige und endgültige Einstellung des Verfahrens 

durch das Gericht
(1) Das Gericht kann das Verfahren unter den Vor

aussetzungen des § 150 Ziffern 2 bis 4 vorläufig ein
stellen.

(2) Es kann das Verfahren endgültig einstellen, wenn
1. die nach § 150 Ziffer 3 zu erwartende Maßnahme 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit rechtskräf
tig ausgesprochen wurde;

2. der Beschuldigte gemäß § 150 Ziffer 4 in dem ande
ren Staate bestraft wurde;


